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§ 153a StGB Geschenkannahme
durch Machthaber

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

§ 153a.

Wer für die Ausübung der ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumten Befugnis, über

fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verp1ichten, einen nicht bloß geringfügigen Vermögensvorteil

angenommen hat und p1ichtwidrig nicht abführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu

720 Tagessätzen zu bestrafen.
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